
Bekanntmachung der Stadt Nideggen 

Bildung des Wahlausschusses für die Kommunalwahlen 

gem § 2 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz i.V.  m. §§ 6 Abs. 1, 83 Abs. 4 Kommunalwahlordnung 

 

Der Rat der Stadt Nideggen hat in seiner Sitzung am 30.09.2014 einstimmig einen Wahlausschuss für 

die Kommunalwahlen seiner Wahlzeit mit vier Beisitzern und persönlichen Stellvertretern benannt: 

Beisitzer Persönlicher Vertreter 

Herr Fischer  CDU Herr Hensch FDP 

Herr Fritsch MfN Herr Meisenberg MfN 

Herr Keß SPD Herr Erler SPD 

Herr Müller Grüne Herr Klöcker UNABHÄNGIGE 

 

Wahlleiterin und Vorsitzende des Wahlausschusses ist kraft Gesetzes Bürgermeisterin Margit 

Göckemeyer. Stellvertretender Wahlleiter und stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses 

ist Stadtverwaltungsrat Dieter Weber. 

Die Wahlleiterin 

für das Wahlgebiet der  

Stadt Nideggen 

gez. Margit Göckemeyer 


